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Nach so der Verfassung foll der Regierungsrath jährlich,
odcr so oft eS der Große Rath verlangt, demselben Rechen-

fchaft über die Staatsverwaltung ablegen. Verschiedene

Umstände haben biS dahin jedesmal die Ablegung dieses

Berichts so verzögert, daß diefe Berichte immer sehr spät

erschienen sind, wodurch sie natürlich ungemein an Theil«

nähme verlieren mußten. Ebenso ist es natürlich, daß bei

einer bedeutend spätern Abfassung eines Jahresberichts nicht

mehr daS gleiche Interesse vorherrschen kann, einen möglichst

vollständigen Bericht zu geben, wie eS hingegen bei einem

geregelten Gange, wo die Berichterstattung sogleich im

folgenden Jahre (also nicht erst nach s Jahren) erfolgt, der

Fall sein müßte. Daraus folgt denn auch, daß man fchon

für l834 und 1835 einen beide Jahre zugleich umfassenden

Bericht abfassen mußte, fo wie jetzt wieder ein gleicher Be.
richt für die Jahre i836 und 1837 vorliegt. Die Abfassung

dieser beiden Berichte (fowohl für 1834 und 1836, alS für
1836 und 1837) ist dem Conzipienten des Großen Raths
übertragen worden, während sie in andern Kantonen ge-

wohnlich Mitgliedern der Regierungsbehörde anvertraut ist.

Natürlich kann der Conzipient, dcr von den Verhandlungen
deö Regierungsraths keine nähere Kenntniß hat, nur aus

de» eingelangten Jahresberichten der Departemente, so wie
aus den JahreSravporten der Regicrungsstatthalter seine

Materialien schöpfen. Wenn aber bereits mit der Einsendung

jener Departementalberichte bisweilen über Gebühr
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gezögert wird der Bericht des Baudepartements pro
1837 ist vom 6. Februar 1839 unterzeichnet so langen
denn einzelne Amtsberichte oft noch später und überhaupt
höchst unregelmäßig ein, während Andere fehr pünktlich die.

selben jährlich einsenden. Daß aber eine gehörige Benutzung

derselben nur dann Statt finden kann, wenn ste sämmtlich

zu gehöriger Zeit eingetroffen sind/ versteht sich von felbst.

ES wird daher dcr Regierungörath dafür sorgen, daß die

jährliche Wiederkehr solcher Ucbelstäudc verhütet werde durch

bestimmte Weisungen fiir die zu gehöriger Zeit einzufendenden

Jahresberichte, um jährlich, spätestens für die Wintcrsttzung,
den StaatSverwaltungsbericht des verfiosscnen Jahres dem

Großen Rathe gedruckt vorlegen zu können.
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